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A. Verschwiegenheitspflicht

Brunner-Ovadia

1Die Verschwiegenheitspflicht des RAs gehört zu den Grundsäulen des Mandanten-An-
walts-Verhältnisses in einer Demokratie und bedarf daher gesonderten Schutzes.

Daher ist gem. § 2 Abs. 4 Berufsordnung für RA (BORA) die Rechtsanwaltsfachange-
stellte vom RA zur Verschwiegenheit zu verpflichten und anzuhalten.

Und wer kennt sie nicht, die berühmte Verschwiegenheitserklärung, die man bei Auf-
nahme einer Tätigkeit unterzeichnen muss?

2Praxistipp:

Wenn bisher keine Verschwiegenheitsverpflichtung unterschrieben worden ist, so
sollte dies unbedingt nachgeholt werden.

I. Form

3Grds. unterliegt die Verschwiegenheitserklärung keiner Formvorschrift.

Die schriftliche, von den Rechtsanwaltsfachangestellten handschriftlich unterzeichnete
Erklärung dient lediglich Beweiszwecken.

§ 1
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4 Vielfach wird eine zusätzliche Verpflichtung auch in den Anstellungsvertrag einge-
arbeitet. Eine mögliche Vertragsklausel könnte wie folgt aussehen:

5

1.1
t

Muster 1.1: Erklärung zur Verschwiegenheitspflicht

§ (fortlaufende Nummer des Anstellungsvertrages) Verschwiegenheitspflicht

„Der Arbeitnehmer nimmt zur Kenntnis, dass in der Kanzlei vertrauliche und persçnliche
Daten der Mandanten besprochen und verwahrt werden. Der Arbeitnehmer verpflichtet
sich, über alle geschäftlichen Angelegenheiten, die ihm im Rahmen seiner Tätigkeit zur
Kenntnis gelangen, jederzeit – auch nach Beendigung des Anstellungsverhältnisses –
Stillschweigen zubewahren.DieseVerpflichtung besteht gegenüber jedermann, so auch

& gegenüber Familienangehçrigen,

& gegenüber Arbeitskollegen, soweit eine Mitteilung nicht aus dienstlichen Gründen
erfolgt, und

& gegenüber Personen, die von der betreffenden Tatsache bereits Kenntnis erlangt
haben.

s

II. Personenkreis

6 § 2 Abs. 4 BORA nennt nicht nur ausdrücklich die Mitarbeiter des RA, sondern auch alle
sonstigen Personen, die bei der beruflichen Tätigkeit des Anwalts mitwirken.

Hierzu gehören unzweifelhaft

& Auszubildende,
& Praktikanten,
& Referendare,
& freie Mitarbeiter,

aber eben auch (und leider gerne vergessen)

& Reinigungsfachkräfte und
& externe Systemadministratoren.

7 Seit 1.7.2015 wird in § 2 Abs. 3 BORA auch klargestellt, dass kein Verstoß gegen die
Verschwiegenheitspflicht vorliegt, soweit das Verhalten des RAs

& mit Einwilligung des Mandanten,
& in Ausübung berechtigter Interessen oder
& im Rahmen der Arbeitsabläufe der Kanzlei einschließlich der Inanspruchnahme von

Leistungen Dritter erfolgt und objektiv einer üblichen, von der Allgemeinheit gebil-
ligten Verhaltungsweise im sozialen Leben entspricht (sogenannte Sozialadäquanz).

§ 1 Berufsrecht
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Ohne Zweifel fallen hierunter externe Reinigungskräfte und Systemadministratoren,
da weder vom RA verlangt werden kann, seine Kanzlei selbst zu reinigen noch sich
selbst umfassende IT-Kenntnisse anzueignen.

III. Eigene Rechte und Pflichten der Rechtsanwaltsfachangestellten

8Um die Verschwiegenheitspflicht des RA nicht durch seine Mitarbeiter auszuhöhlen, ha-
ben diese eigenständige Rechte und Pflichten:

& § 203 Abs. 3 StGB sieht eine Gleichstellung der Rechtsanwaltsfachangestellten zum
RA vor, mit der Folge, dass diese wegen Geheimnisverrates mit Freiheitsstrafe bis zu
einem Jahr oder Geldstrafe bestraft werden könnten, wenn sie die Verschwiegenheit
brechen. Sollte die Verschwiegenheit jedoch gegen Entgelt gebrochen worden sein,
so kommt sogar eine Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder eine Geldstrafe infrage.

& § 53aAbs. 1 StPOhingegen räumt denRechtsanwaltsfachangestellten ein berufliches
Zeugnisverweigerungsrecht ein, wobei jedoch über die Ausübung dieses Rechtes der
RA entscheidet. Ist der RA von seinerMandantschaft von der Schweigepflicht bereits
entbunden, so gilt dies automatisch auch für seine Mitarbeiter.

& In allen anderen Gerichtszweigen (z.B. Zivil-, Verwaltungs-, Sozial- oder Arbeits-
gerichtsprozess) ist ein entsprechendes Zeugnisverweigerungsrecht geregelt.

& Insbesondere die Vorschriften des § 203 StGB und des § 53a StPO wurden durch das
Gesetz zur Neuregelung des Schutzes von Geheimnissen bei der Mitwirkung Dritter
an der Berufsausübung schweigepflichtiger Personen vom 30.10.2017 mit Wirkung
zum 9.11.2017 auch auf die sonstigen mitwirkenden Personen (sprich: externe
Dienstleister) ausgeweitet.

IV. Formulierung

9Es gibt unterschiedlich lange Verschwiegenheitsverpflichtungserklärungen, die alle ih-
renZweck erfüllen.DiemeistenRechtsanwaltskammern haben entsprechende Formulare
auf ihren Seiten ins Netz gestellt. Die Verschwiegenheitsverpflichtungserklärung der
Bundesrechtsanwaltskammer finden Sie unter nachstehendem Link:

http://www.brak.de/fuer-anwaelte/beruf-anwalt/ausbildungsdokumente-refa-zum-
download/verschwiegenheitsverpflichtung.pdf

10Ich persönlich bevorzuge die nachstehende Kurzvariante, da diese zu Dokumentations-
zwecken völlig ausreicht.

A. Verschwiegenheitspflicht § 1
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1.2
t

Muster 1.2: Verschwiegenheitsverpflichtungserklärung

Verschwiegenheitsverpflichtungserklärung

Herr/Frau , derzeit wohnhaft ,

verpflichtet sich, über alle Angelegenheiten und Vorgänge, die ihm/ihr im Rahmen

seiner/ihrer Tätigkeit in der Kanzlei zur Kenntnis erlangen, während und nach
der Beendigung des Anstellungsverhältnisses gegenüber jedermann strengstes Still-
schweigen zu bewahren.

Über die gesetzlichen Bestimmungen zum Zeugnisverweigerungsrecht sowie über die
Strafbarkeit der Verletzung der Schweigepflicht (siehe Anlage) wurde ich belehrt.

(Als Anlage wird sodann das nachstehende Formblatt beigefügt.)

s

12

1.3
t

Muster 1.3: Hinweisblatt zur anwaltlichen Verschwiegenheitspflicht

Vorschriften zur anwaltlichen Verschwiegenheit

I. Verschwiegenheitspflicht

Bundesrechtsanwaltsordnung (Auszug)

§ 43a Abs. 2 BRAO Grundpflichten des Rechtsanwalts

(2) Der Rechtsanwalt ist zur Verschwiegenheit verpflichtet. Diese Pflicht bezieht sich auf
alles, was ihm in Ausübung seines Berufes bekannt geworden ist. Dies gilt nicht für Tat-
sachen, die offenkundig sindoder ihrerBedeutungnach keinerGeheimhaltungbedürfen.

Berufsordnung der Rechtsanwälte (Auszug)

§ 2 BORA Verschwiegenheit

(1) 1Der Rechtsanwalt ist zur Verschwiegenheit verpflichtet und berechtigt. 2Dies gilt
auch nach Beendigung des Mandats.

(2) Ein Verstoß gegen die Pflicht zur Verschwiegenheit (§ 43a Abs. 2Bundesrechtsanwalts-
ordnung) liegt nicht vor, soweit Gesetz und Recht eine Ausnahme fordern oder zulassen.

(3) Ein Verstoß ist nicht gegeben, soweit das Verhalten des Rechtsanwalts

a) mit Einwilligung erfolgt oder

b) zur Wahrnehmung berechtigter Interessen erforderlich ist, z.B. zur Durchsetzung
oder Abwehr von Ansprüchen aus dem Mandatsverhältnis oder zur Verteidigung in
eigener Sache, oder

§ 1 Berufsrecht
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c) im Rahmen der Arbeitsabläufe der Kanzlei einschließlich der Inanspruchnahme von
Leistungen Dritter erfolgt und objektiv einer üblichen, von der Allgemeinheit gebillig-
ten Verhaltensweise im sozialen Leben entspricht (Sozialadäquanz).

(4) Der Rechtsanwalt hat seine Mitarbeiter zur Verschwiegenheit schriftlich zu verpflich-
ten und anzuhalten, auch soweit sie nicht im Mandat, sondern in sonstiger Weise für ihn
tätig sind.

(5) 1Abs. 4 gilt auch hinsichtlich sonstiger Personen, deren Dienste der Rechtsanwalt in
Anspruch nimmt und

a) denen er verschwiegenheitsgeschützte Tatsachen zur Kenntnis gibt oder

b) die sich gelegentlich ihrer Leistungserbringung Kenntnis von verschwiegenheits-
geschützten Tatsachen verschaffen kçnnen.

2Nimmt der Rechtsanwalt die Dienste von Unternehmen in Anspruch, hat er diesen Unter-
nehmen aufzuerlegen, ihre Mitarbeiter zur Verschwiegenheit über die Tatsachen gemäß
Satz 1 zu verpflichten. 3Die Pflichten nach Satz 1 und 2 gelten nicht, soweit die dienstleis-
tenden Personen oder Unternehmen kraft Gesetzes zur Geheimhaltung verpflichtet sind
oder sich aus dem Inhalt der Dienstleistung eine solche Pflicht offenkundig ergibt.

(6) Der Rechtsanwalt darf Personen und Unternehmen zur Mitarbeit im Mandat oder zu
sonstigen Dienstleistungen nicht hinzuziehen, wenn ihm Umstände bekannt sind, aus
denen sich konkrete Zweifel an der mit Blick auf die Verschwiegenheitspflicht erforderli-
chen Zuverlässigkeit ergeben und nach Überprüfung verbleiben.

(7) Die Bestimmungen des Datenschutzrechts zum Schutz personenbezogener Daten
bleiben unberührt.

II. Strafbarkeit der Verletzung von Privatgeheimnissen

§ 203 Strafgesetzbuch (Auszug)

(1) Wer unbefugt ein fremdes Geheimnis, namentlich ein zum persçnlichen Lebens-
bereich gehçrendes Geheimnis oder ein Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis, offenbart
das ihm als

3. Rechtsanwalt, Kammerrechtsbeistand, Patentanwalt, Notar, Verteidiger in ei-
nem gesetzlich geordneten Verfahren, Wirtschaftsprüfer, vereidigtem Buchprüfer,
Steuerberater, Steuerbevollmächtigten oder Organ oder Mitglied eines Organs
einer Rechtsanwalts-, Patentanwalts-, Wirtschaftsprüfungs-, Buchprüfungs- oder
Steuerberatungsgesellschaft,

anvertraut worden oder sonst bekannt geworden ist, wird mit Freiheitsstrafe bis zu
einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft.

(3) 1KeinOffenbaren imSinne dieser Vorschrift liegt vor, wenndie in denAbsätzen 1 und2
genannten Personen Geheimnisse den bei ihnen berufsmäßig tätigen Gehilfen oder den

A. Verschwiegenheitspflicht § 1
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bei ihnen zur Vorbereitung auf den Beruf tätigen Personen zugänglich machen. 2Die in
den Absätzen 1 und 2Genannten dürfen fremdeGeheimnisse gegenüber sonstigen Per-
sonen offenbaren, die an ihrer beruflichen oder dienstlichen Tätigkeit mitwirken, soweit
dies für die Inanspruchnahme der Tätigkeit der sonstigen mitwirkenden Personen erfor-
derlich ist; das Gleiche gilt für sonstige mitwirkende Personen, wenn diese sich weiterer
Personen bedienen, die an der beruflichen oder dienstlichen Tätigkeit der in den Absät-
zen 1 und 2 Genannten mitwirken.

(4) 1Mit Freiheitsstrafe bis zu einemJahr odermit Geldstrafewird bestraft, wer unbefugt ein
fremdesGeheimnis offenbart, das ihmbei derAusübungoder beiGelegenheit seiner Tätig-
keit als mitwirkende Person oder als bei den in den Absätzen 1 und 2 genannten Personen
tätiger Beauftragter für denDatenschutz bekannt geworden ist. 2Ebensowird bestraft, wer

1. als in den Absätzen 1 und 2 genannte Person nicht dafür Sorge getragen hat, dass
eine sonstige mitwirkende Person, die unbefugt ein fremdes, ihr bei der Ausübung
oder bei Gelegenheit ihrer Tätigkeit bekannt gewordenes Geheimnis offenbart, zur
Geheimhaltung verpflichtet wurde; dies gilt nicht für sonstigemitwirkende Personen,
die selbst eine in den Absätzen 1 oder 2 genannte Person sind,

2. als imAbsatz 3 genanntemitwirkendePerson sich einerweiterenmitwirkendenPerson,
die unbefugt ein fremdes, ihr bei der Ausübung oder bei Gelegenheit ihrer Tätigkeit be-
kannt gewordenes Geheimnis offenbart, bedient und nicht dafür Sorge getragen hat,
dass diese zur Geheimhaltung verpflichtet wurde; dies gilt nicht für sonstige mitwir-
kende Personen, die selbst eine in den Absätzen 1 oder 2 genannte Person sind, oder

3. nach dem Tod der nach Satz 1 oder nach den Absätzen 1 oder 2 verpflichteten Per-
son ein fremdes Geheimnis unbefugt offenbart, das er von dem Verstorbenen erfah-
ren oder aus dessen Nachlass erlangt hat.

(5) Die Absätze 1 bis 4 sind auch anzuwenden, wenn der Täter das fremde Geheimnis
nach dem Tod des Betroffenen unbefugt offenbart.

(6) Handelt der Täter gegen Entgelt oder in der Absicht, sich oder einen anderen zu be-
reichern oder einen anderen zu schädigen, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu zwei
Jahren oder Geldstrafe.

III. Zeugnisverweigerungsrecht

§ 53 Strafprozessordnung – Zeugnisverweigerungsrecht aus beruflichen Gründen

(Auszug)

(1) Zur Verweigerung des Zeugnisses sind ferner berechtigt

3. Rechtsanwälte, Patentanwälte, Notare, Wirtschaftsprüfer, vereidigte Buchprü-
fer, Steuerberater und Steuerbevollmächtigte, ¾rzte, Zahnärzte, Psychologische
Psychotherapeuten, Kinder- undJugendlichenpsychotherapeuten, Apotheker und

§ 1 Berufsrecht
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Hebammen über das, was ihnen in dieser Eigenschaft anvertraut worden oder
bekannt geworden ist, Rechtsanwälten stehen dabei sonstige Mitglieder einer
Rechtsanwaltskammer gleich;

(2) Die in Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 bis 3b Genannten dürfen das Zeugnis nicht verweigern,
wenn sie von der Verpflichtung zur Verschwiegenheit entbunden sind.

§ 53a Strafprozessordnung

(1) 1Den Berufsgeheimnisträgern nach § 53 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 4 stehen die
Personen gleich, die im Rahmen

1. eines Vertragsverhältnisses,

2. einer berufsvorbereitenden Tätigkeit oder

3. einer sonstigen Hilfstätigkeit

an deren beruflicher Tätigkeit mitwirken. 2Über die Ausübung des Rechts dieser Per-
sonen, das Zeugnis zu verweigern, entscheiden die Berufsgeheimnisträger, es sei denn,
dass diese Entscheidung in absehbarer Zeit nicht herbeigeführt werden kann.

(2) Die Entbindung von der Verpflichtung zur Verschwiegenheit (§ 53 Absatz 2 Satz 1) gilt
auch für die nach Absatz 1 mitwirkenden Personen.

§ 383 Zivilprozessordnung (Auszug)

(1) Zur Verweigerung des Zeugnisses sind berechtigt:

6. Personen, denen kraft ihres Amtes, Standes oder Gewerbes Tatsachen anver-
traut sind, derenGeheimhaltung durch ihre Natur oder durch gesetzliche Vorschrift
geboten ist, in Betreff der Tatsachen, auf welche die Verpflichtung zur Ver-
schwiegenheit sich bezieht.

(3) Die Vernehmung der unter Nummern 4 bis 6 bezeichneten Personen ist, auch wenn
das Zeugnis nicht verweigert wird, auf Tatsachen nicht zu richten, in Ansehung welcher
erhellt, dass ohne Verletzung der Verpflichtung zur Verschwiegenheit ein Zeugnis nicht
abgelegt werden kann.

§ 385 ZPO (Abs. 2) – Ausnahmen vom Zeugnisverweigerungsrecht

(2) Die im § 383 Nr. 4, 6 bezeichneten Personen dürfen das Zeugnis nicht verweigern,
wenn sie von der Verpflichtung zur Verschwiegenheit entbunden sind.

Das Zeugnisverweigerungsrecht ist für die anderenGerichtszweige und auch für Verwal-
tungsverfahren genauso wie für den Zivilprozess und den Strafprozess geregelt.

Vergleiche:

§ 15 Abs. 1 Gesetz über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit

§§ 46 Abs. 2, 80 Abs. 2 Arbeitsgerichtsgesetz

A. Verschwiegenheitspflicht § 1
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§ 98 Verwaltungsgerichtsordnung

§ 118 Abs. 1 Sozialgerichtsgesetz

§ 84 Abs. 1 Finanzgerichtsordnung

§ 28 Abs. 1 Bundesverfassungsgerichtsgesetz

§ 65 Abs. 1 Verwaltungsverfahrensgesetz

§ 102 Abgabenordnung

s

V. Bewusstsein entwickeln

13 Hin undwieder sollten Kanzleiabläufe überdacht werden, insbes., ob diese demErforder-
nis der Verschwiegenheit genügen. So ist es durchaus problematisch, wenn sich derWar-
tebereich direkt vor demSchreibtisch derRechtsanwaltsfachangestellten befindet und der
wartendeMandant bei Telefonaten Teile desGesprächsmit anderenMandantenmithören
kann. Auch sollte man Auskünfte an Freunde oder Ehepartner des Mandanten nur nach
ausdrücklicher schriftlicher Entbindung von der Schweigepflicht erteilen.

14

1.4
t

Muster 1.4: Schweigepflichtentbindungserklärung

Hiermit entbinde ich,

(Name des Mandanten),

Herrn Rechtsanwalt (Name des Anwalts)

von seiner Schweigepflicht in Sachen (Bezeichnung der Angelegenheit) gegen-
über folgender Person

– (vollständiger Name der Person)

Herr Rechtsanwalt (Name des Rechtsanwalts) ist von mir ermächtigt über den
Sachstand, über Schriftsätze sowie über den Inhalt der Akte an die vorstehende Person
Auskunft zu erteilen. Sofern keine Beschränkungen von mir bestimmt werden, ist die
Auskunft ebenso umfassend wie die, die mir als Mandant selbst erteilt wird.

Datum, Unterschrift des Mandanten

s

15 Aber auchGesprächemitKollegen von fremdenKanzleien (z.B. in fachbezogenen Informa-
tionsgesprächen imörtlichenReNo-Verein oder in Seminarpausen) bergenGefahren in sich,
da manchmal ein Fall gerade zum Geschehen passt. Hier ist äußerste Diskretion geboten.

§ 1 Berufsrecht
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B. Belehrungspflichten

16Bereits bei Mandatsannahme obliegen dem RA diverse Belehrungspflichten gegenüber
seinem Auftraggeber. Alle Belehrungspflichten sind jedoch eng mit dem Vergütungs-
anspruch des RA verbunden und werden daher ausführlich und mit Mustern unter § 8
Rdn 2 ff. behandelt.

C. Berufshaftpflichtversicherung für RA

17Gem. § 51 Bundesrechtsanwaltsordnung (BRAO) ist das Abschließen einer Berufshaft-
pflichtversicherung für RA Pflicht und muss sowohl bei der Erstzulassung als auch wäh-
rend der gesamten Dauer der Anwaltstätigkeit nachgewiesen werden. In den abzuschlie-
ßendenVertrag ist die Versicherung zu verpflichten, der zuständigen Rechtsanwaltskam-
mer den Beginn und die Beendigung des Vertrags sowie jede Änderung mitzuteilen.

Solange der Rechtsanwaltskammer kein Nachweis über die Berufshaftpflichtversiche-
rung vorliegt, erteilt sie dem Anwalt auch nicht seine Erstzulassung. Sollte die Kammer
hingegen später von einer Beendigung bzw. Änderung des Vertrags Mitteilung bekom-
men, so wird der betreffende RA um Klärung und Nachweis des bestehenden Versiche-
rungsschutzes gebeten. Erfolgt dies nicht in einer gesetzten Frist, kann die Zulassung ent-
zogen werden.

18Es gehört dazu auch zu den Aufgaben des Sekretariats, für die jährliche fristgerechte
Überweisung der Versicherungsprämie Sorge zu tragen.

Die Versicherungssumme muss derzeit mindestens 250.000,00 E pro Versicherungsfall
betragen und kann gem. § 51 Abs. 4 Satz 2 BRAO innerhalb eines Versicherungsjahres
für alle erbrachten Leistungen auf den vierfachen Betrag der Mindestversicherungs-
summe begrenzt werden, somit auf 1.000.000,00 E.

In denmeisten Fällen ist dieMindestversicherungssumme ausreichend. Sollte Ihnen je-
doch bei der Aktenanlage auffallen, dass aufgrund des Streitwerts die Versicherungs-
summe in einem bestimmten Fall nicht ausreichend erscheint, so könnten und sollten
Sie Ihren Arbeitsgeber auf folgende Möglichkeiten hinweisen:

& Die Versicherungssumme könnte im konkreten Fall erhöht werden. Durch eine
schriftliche Vereinbarung mit dem Mandanten könnte diese zusätzliche Versiche-
rungsprämie dem Mandanten nach Nr. 7007 VV RVG in Rechnung gestellt werden
(vgl. § 9 Rdn 13).

& Mit dem Mandanten könnte schriftlich vereinbart werden, dass im Schadensfall die
Entschädigungssumme begrenzt wird.

19§ 51a BRAO stellt dabeiMindestanforderungen an die Haftungsbeschränkungen. Mit In-
dividualvereinbarung kann die Haftung auf 250.000,00 E beschränkt werden, mehr ist

C. Berufshaftpflichtversicherung für RA § 1
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möglich, weniger nicht. Bei vorformulierten Allgemeinen Vertragsbedingungen beträgt
die Mindestsumme hingegen 1 Mio. E.

Weitere Voraussetzung ist, dass Versicherungsschutz in dieser Höhe und auch dem
Grunde nach besteht.

Mit Individualvereinbarungen kann ferner die Haftung für jede Fahrlässigkeit beschränkt
werden, mit vorformulierten Bedingungen nur für einfache Fahrlässigkeit (eine Haftung
für grobe Fahrlässigkeit ist ausdrücklich zu erwähnen).

Eine Individualvereinbarung ist daher insbes. in den kleinen bis mittelständischen Kanz-
leien vorzuziehen, wo Fälle mit einem extrem großen Gegenstandswert und damit hohem
Haftungsrisiko eher selten vorkommen.

20 Hinweis:

Das Entwerfen einer solchen Individualvereinbarung fällt, wie die Ausarbeitung vor-
formulierterAllgemeinerVertragsbedingungen, ausschließlich in denZuständigkeits-
bereich des RAs und gehört nicht zu den Aufgabengebieten von Rechtsanwaltsfach-
angestellten.

Dies liegt v. a. auch daran, dass für eine Individualvereinbarung die nachfolgenden
Punkte eingehalten werden müssen:

& Die Vereinbarung muss ausgehandelt werden (d.h., der Mandant muss eine Einfluss-
möglichkeit auf die Gestaltung der Vereinbarung gehabt haben). EineWahlmöglich-
keit, die nur darin besteht, den Vorschlag des Anwalts anzunehmen oder sich einen
anderen Anwalt zu suchen, reicht nicht aus.

& Jede Klausel muss einzeln und für jedes Mandat neu verhandelt werden.

21 In der Literatur wird z.T. die Möglichkeit eines Tarifwahlprinzips akzeptiert, bei der
der Mandant die Wahl hat, gegen ein höheres Honorar eine Haftungsbeschränkung auf
eine höhere Summe zu vereinbaren oder gegen ein geringeres die niedrigere Summe
hinzunehmen.

D. Partnerschaftsgesellschaft mit beschränkter Berufshaftung

22 Seit dem 19.7.2013 gilt das PartGG, mit dem die Partnerschaftsgesellschaft mit be-
schränkter Berufshaftung eingeführt worden ist. Bei der PartGmbB kann die Haftung
fürVerbindlichkeiten aus Schädenwegen fehlerhafterBerufsausübung auf dasGesell-
schaftsvermögen begrenztwerden (§ 8Abs. 4 PartGG).Hinsichtlich andererVerbindlich-
keiten (z.B. aus Arbeitsverhältnissen oder Mietforderungen) gilt diese Beschränkung
nicht, die Partner haften hierbei auch weiterhin neben dem Gesellschaftsvermögen mit
ihrem Privatvermögen.

§ 1 Berufsrecht
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23Mit Abschluss eines Partnerschaftsvertrages wird die PartGmbB im Innenverhältnis be-
gründet. Jedoch ist dieEintragung ins Partnerschaftsregister konstitutiv, d.h. imAußen-
verhältnis entsteht die Partnerschaftsgesellschaft erst mit Eintragung in das Partner-
schaftsregister. Bis zur Eintragung ist die PartGmbB im Verhältnis zu Dritten noch keine
wirksame juristische Person.

DerPartnerschaftsvertrag selber bedarf der Schriftform (§ 3Abs. 1 PartGG) undmuss
folgenden Inhalt enthalten:

& den Namen und den Sitz der Partnerschaft;
& den Namen und den Vornamen sowie den in der Partnerschaft ausgeübten Beruf und

den Wohnort jedes Partners sowie
& den Gegenstand der Partnerschaft.

Die Anmeldung zum Partnerschaftsregister muss dann jedoch gem. §§ 5 Abs. 2
PartGG, 12 Abs. 1 S. HGB in öffentlich beglaubigter Form, d.h. Beglaubigung der Un-
terschriften durch den Notar, eingereicht werden.

24Die Umwandlung von einer PartG in eine PartGmbB ist unproblematisch, da hier nur der
bestehende Partnerschaftsvertrag hinsichtlich der Haftungsbeschränkung durch eine Be-
schlussfassung geändert werden muss.

Anders sieht es bei einer „Umwandlung“ von einer GbR zu einer PartGmbB aus. Die
„Umwandlung“ gleicht einer Neugründung und es muss ein neuer Partnerschaftsvertrag
geschlossenwerden. Da es sich hier jedoch um einen identitätswahrendenRechtsform-
wechsel außerhalb des Umwandlungsgesetzes (UmwG) handelt, ist hier eine Liquidation
der GbR nicht notwendig und das Gesellschaftsvermögen der GbR geht in das Gesell-
schaftsvermögen der PartGmbB über.

Gem. § 2 Abs. 1 PartGG muss der Name der Partnerschaftsgesellschaft mindestens den
Namen eines Partners sowie die Berufsbezeichnungen aller in der Partnerschaft vertrete-
nen Berufe enthalten. Die Angabe von Vornamen ist dabei nicht erforderlich, reine Fant-
asienamen sind somit ausgeschlossen. Nach § 8 Abs. 4 S. 3 PartGG muss bei der
PartGmbB der Name der Partnerschaft den Zusatz „mit beschränkter Berufshaftung“
oder die Abkürzung „mbB“ oder eine andere allgemein verständliche Abkürzung dieser
Bezeichnung enthalten.

Es ist insbesondere darauf zu achten, dass derNamenszusatz auch auf demBriefkopf gem.
§ 7 Abs. 5 S. 1 PartGG angeben werden muss.

25Da die PartGmbB nur mit dem Gesellschaftsvermögen für Verbindlichkeiten aus fehler-
hafter Berufsausübung haftet, sieht § 51a BRAOeine deutlich höhereMindestversiche-
rungssumme bei der Berufshaftpflichtversicherung vor. Die Mindestversicherungs-
summe für jeden Versicherungsfall beträgt 2,5Mio. E. Allerdings können die Leistungen
des Versicherers für alle innerhalb eines Versicherungsjahres verursachten Schäden auf

D. Partnerschaftsgesellschaft mit beschränkter Berufshaftung § 1
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den Betrag der Mindestversicherungssumme, vervielfacht mit der Zahl der Partner,
begrenzt werden. Die Jahreshöchstleistung muss sich gem. § 51 Abs. 1 S. 3 BRAGO je-
dochmindestens auf den vierfachen Mindestversicherungsbetrag belaufen.

Nachstehend 3 Beispiele für die Berechnung der zulässigen Jahreshöchstleistung:

3 Partner 2,5 Mio. E x 3 Partner = 7,5 Mio. E

Achtung: wegen § 51a Abs. 2 S. 3 BRAGO muss die Jahres-

höchstleistung jedoch mindestens die vierfache Mindestver-

sicherungssumme betragen Õ 10 Mio. E

4 Partner 2,5 Mio. E x 4 Partner = 10 Mio. E

6 Partner 2,5 Mio. E x 6 Partner = 15 Mio. E

26 Mandate, die bereits vor der „Umwandlung“ geschlossenworden sind, fallen nur unter die
zukünftigen Haftungsbeschränkung,

& wenn der Mandant über den Wechsel informiert worden ist und
& in die Haftungsbeschränkung für berufliche Fehler eingewilligt hat.

27 Buchhalterischweist diePartGmbB keineBesonderheiten zurGbRoder normalen PartG
auf, es kann auch weiterhin eine Einnahmenüberschussrechnung (EÜR) erstellt wer-
den. Die PartGmbB muss somit weder Gewerbesteuer zahlen noch bilanzieren (anders
als die GmbH).

28 Praxistipp:

Es sollte auch rechtzeitig mit der Hausbank dieUmstellung derGeschäftskonten be-
sprochen werden, da es bei den Banken unterschiedliche interne Dienstvorschriften
hierzu gibt.

Bei einigenBankenwerden dieKonten nach Eintragung der PartGmbB in das Partner-
schaftsregister einfach auf die Partnerschaftsgesellschaft umgestellt, bei anderen Ban-
ken gilt dies immer als „Neugründung“ mit der Folge, dass erneut ein Kontoeröff-
nungsantrag gestellt werden muss und unter Umständen sogar eine neue Kontonum-
mer für das Geschäftskonto zugeteilt wird, was nach Möglichkeit vermieden
werden sollte.

E. Fortbildungsnachweis bei Fachanwälten

29 Rechtsanwaltsfachangestellte, die bei einem Anwalt tätig sind, der eine oder mehrere
Fachanwaltsbezeichnungen führt, müssen beachten, dass der Rechtsanwalt jedes Jahr
sich entsprechend der jeweiligen Fachrichtung qualifiziert. Dies kann durch die Teil-

§ 1 Berufsrecht
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nahme an fachspezifischen Fortbildungen oder alternativ dazu durch Dozieren eines ei-
genen fachspezifischen Seminars oder durch Publizieren erfolgen.

Seit 1.1.2015 sieht § 15 FAOvor, dassmindestens 15Zeitstunden für Fortbildung gegen-
über der Rechtsanwaltskammer nachgewiesen werden müssen.

Durch die letzte Änderung wird neuerdings auch die Teilnahme an interdisziplinären
Veranstaltungen akzeptiert.

30Die klassische Fortbildung erfolgte in der Vergangenheit meist durch die Teilnahme an
Seminare in Präsenzform. In den letzten Jahren kamen aber verstärkt auch Online-Se-
minare hinzu. Die Anforderungen an diese wurden nunmehr in § 15 Abs. 2 FAO konkre-
tisiert, wobei die Kriterien bereits in der Vergangenheit von den jeweiligen Veranstaltern
eingehalten worden sind. Die Online-Veranstalter müssen garantieren, dass eine Inter-
aktion zwischen dem Referenten und den Teilnehmern sowie zwischen den Teilnehmern
untereinander möglich ist und dass eine gängige Teilnahme des Teilnehmers dokumen-
tiert wird (dies erfolgt meist durch Zwischenfragen, wo jeder Teilnehmer einen Button
drücken muss).

31Nach § 15Abs. 4 FAOkönnen 5 von den 15Zeitstunden imSelbststudium erbrachtwer-
den. Dabei erhält der RA das Selbststudium-Material (DVD, Artikel) vorab zugesandt
und kann frei entscheiden, wann er sich das Wissen aneignet. Zum Nachweis erfolgt
im Abschluss ein schriftlicher Test, wobei die Testfragen zu einem frei bestimmbaren
Zeitpunkt abgefordert werden und dann dieAntworten innerhalb eines engen Zeitfensters
an den Fortbildungsanbieter zurückgeschickt werden müssen.

32Nachstehend noch einmal der vollständige Gesetzestext in seiner aktuellen Version. Die
wesentlichen Änderungen sind dabei in Fettdruck hervorgehoben.

§ 15 Fortbildung

(1) Wer eine Fachanwaltsbezeichnung führt, muss kalenderjährlich auf diesem Gebiet wis-
senschaftlich publizieren oder an fachspezifischen der Aus- oder Fortbildung dienenden Ver-
anstaltungen hörend oder dozierend teilnehmen. Die hörende Teilnahme setzt eine anwalt-
sorientierte oder interdisziplinäre Veranstaltung voraus.

(2) Bei Fortbildungsveranstaltungen, die nicht in Präsenzform durchgeführt werden, müssen
die Möglichkeiten der Interaktion des Referenten mit den Teilnehmern sowie der Teilnehmer
untereinander während der Dauer der Fortbildungsveranstaltung sichergestellt sein und der
Nachweis der durchgängigen Teilnahme erbracht werden.

(3) Die Gesamtdauer der Fortbildung darf je Fachgebiet 15 Zeitstunden nicht unter-
schreiten.

(4) Bis zu 5 Zeitstunden können imWege des Selbststudiums absolviert werden, sofern eine
Lernerfolgskontrolle erfolgt.

(5) Die Erfüllung der Fortbildungspflicht ist der Rechtsanwaltskammer durch Bescheinigun-
gen oder andere geeignete Unterlagen unaufgefordert nachzuweisen. Fortbildung im Sinne
des Absatzes 4 ist durch Bescheinigungen und Lernerfolgskontrollen nachzuweisen.

E. Fortbildungsnachweis bei Fachanwälten § 1
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33 Bereits mit der FAO-Reform zum 1.3.2010 wurde das damals geltende Stichtagsprinzip
aufgegeben. Ab 2010 müssen die Fortbildungsnachweise immer kalenderjährlich zum
Jahreswechsel (31.12.) für das abgelaufene Jahr der entsprechenden Rechtsanwaltskam-
mer vorgelegt werden.

Im einigen Kammerbezirken (so z.B. bei der RAKBerlin am 3.4.2012) wurde zumal eine
Änderung der Verwaltungspraxis beschlossen, wonach der Fortbildungsnachweis bereits
auch im Jahr der Antragstellung erforderlich ist. Bisher hatte man mit Hinweis auf den
Terminus „kalenderjährlich“ in § 15b FAO von diesem Erfordernis abgesehen, weil
zum Zeitpunkt der Antragstellung das Kalenderjahr zwangsläufig noch nicht vollständig
abgelaufen ist.

34 Der Einwand, dass es sich um eine allgemeine Berufspflicht des RA handelt und er selber
hierfür zuständig ist, greift nicht. Entsprechende Fristen zu notieren und ggf. den RA
rechtzeitig daran zu erinnern, gehört zum Gebiet der allgemeinen Büroorganisation, für
das grds. Rechtsanwaltsfachangestellte zuständig sind.

Durch sorgfältige Fristbeachtung vermeiden Sie es, dass verstärkt kurz vor Fristablauf Se-
minare besucht werden, um auf die entsprechende Anzahl der Zeitstunden zu kommen.

Pausenzeiten werden übrigens herausgerechnet, sodass genau auf die Formulierung in
der Bescheinigung zu achten ist. So manches Seminar, das für sechs Stunden angesetzt
ist, erweist sich in der Praxis als effektive fünf Zeitstunden Fortbildung i.S.v. § 15
FAO. Eine mögliche Formulierung wäre z.B., „das Seminar umfasste effektiv
5 Zeitstunden“.

35 Praxistipp:

Es hat sich bewährt, dass für den Nachweis der Fortbildung nach § 15 FAO gegenüber
derRechtanwaltskammer zwei Fristen notiertwerden, und zwar einmal die eigentliche
Nachweispflicht und weiterhin noch eine Frist ein halbes Jahr früher, um ggf. den An-
walt an die Teilnahme an Seminaren zu erinnern.

36 In Ausnahmefällen, wenn ein Seminar kurz nach Ende der eigentlichen Nachweispflicht
stattfinden soll, sollte man ein kurzes Schreiben an die jeweilige Rechtsanwaltskammer
mit der Bitte um Fristverlängerung stellen. Die Kammern sind hierbei meistens sehr kulant.

37

1.5
t

Muster 1.5: Verlängerung der Nachweisfrist nach § 15 FAO

Rechtsanwaltskammer (Ort)

Anschrift

Nachweis der Fortbildung gemäß § 15 FAO

Sehr geehrte Damen und Herren Kollegen,

§ 1 Berufsrecht
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ich bitteSie, die in § 15FAOgenannte Jahresfrist umeinenweiterenMonat zu verlängern,
da ich leider erst am (genaues Datum der Veranstaltung) an einem fachspezi-
fischen Seminar teilnehmen kann.

Die Seminarbescheinigung gemäß § 15 FAO wird umgehend nach Beendigung des Se-
minares an Sie übersandt werden.

Mit freundlichen kollegialen Grüßen

Rechtsanwalt

s

38Für den Fall, dass Sie in einen Kanzlei tätig sind, in der mehrere Fachanwälte arbeiten,
bietet es sich an, eine entsprechende Fachanwaltsliste zu führen, wie nachstehend abge-
druckt:

39

1.6
t

Muster 1.6: Liste Nachweis Fachanwälte

Name RA Besuchte Seminare
mit Zeitstunden

Stichtag für
Nachweis

Erledigungsvermerk

RA A 1. BGH-Rechtsspr.
SozR: 4 Std

jeweils 31.12.

RAin B 1. ArbR aktuell
10 Std
2. BAG-Rechtspr.
5 Std.

jeweils 31.12. Nachweis erbracht 05.01.??

s

F. Anwaltsvertretung im Krankheitsfall und Urlaubsvertretung

Bugarin

40Jeder hat das Bedürfnis nach Erholung undUrlaub – so auch der RA.Während dieser Zeit
sollte er sich für gewöhnlich nicht in derKanzlei aufhalten, sondern dort, woEntspannung
und Erholung vom Arbeitsalltag garantiert sind. Es kommt aber auch vor, dass der RA
wegen Krankheit gehindert ist, in der Kanzlei anwesend zu sein und seinen Beruf aus-
zuüben.

41Um aber einen reibungslosen Ablauf des Kanzleibetriebs zu ermöglichen, sind während
der urlaubs- oder krankheitsbedingten Abwesenheit des RA Vorkehrungen wegen einer
Vertretung des RA zu treffen, die gerade aus haftungsrechtlichen Gesichtspunkten zwin-
gend notwendig sind.

F. Anwaltsvertretung im Krankheitsfall und Urlaubsvertretung § 1
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42 Unproblematisch ist die Lösung des Problems in denKanzleien, in denen Partner oder an-
gestellte RA für den „Fall der Fälle“ aushelfen und einspringen können. Viele Kollegen
und Kolleginnen sind zudem in der Lage, einen plötzlichen Ausfall des Chefs kurzzeitig
zu überbrücken, weil sie den Betrieb auf dem Laufenden halten können. Selbstverständ-
lich stoßen auch die versiertesten Kollegen an ihre Grenzen; darüber hinaus können viele
Aufgaben aus Haftungsgründen ausschließlich vom RA erledigt werden.

43 Jeder von Ihnen kennt das einer Ladung zum Termin zur mündlichen Verhandlung oder
das einemUrteil beiliegendeEmpfangsbekenntnis. Mit seiner Unterschrift bestätigt der
RA, an einem bestimmten Tag, Kenntnis (und nicht Zugang) vom demSchriftstück erhal-
ten zu haben. Wussten Sie z.B. dass Sie nicht befugt sind, dieses Empfangsbekenntnis zu
unterzeichnen? Dieses Empfangsbekenntnis (das auch nicht mit einem Eingangsstempel
versehen werden sollte) ist ausschließlich von dem RA oder seinem Vertreter zu unter-
zeichnen und mit dem Datum zu versehen, an dem er Kenntnis von dem Schriftstück er-
langt hat.

44 Bei Zustellungen gegen Empfangsbekenntnis trifft ausschließlich denRA eine echteMit-
wirkungspflicht. Ob eineMitwirkung konkret erforderlich ist, hängt davon ab, ob die Zu-
stellung ordnungsgemäß erfolgt ist oder nicht. Die Prüfung obliegt demRA nach den ein-
schlägigen Zustellungsvorschriften, wobei ausschließlich eine Prüfung nach objektiven
Kriterien zu erfolgen hat. Eine subjektive Beurteilung steht dem RA nicht zu.

Beispiel:

Ist der RA nicht zustellungsbevollmächtigt oder ist ein Schriftstück nicht vollständig
zugegangen, ist eine ordnungsgemäße Zustellung nicht erfolgt.

Bei Vorliegen einer ordnungsgemäßen Zustellung ist der RA in der Pflicht, das Emp-
fangsbekenntnis unverzüglich i.S. des § 121 BGB, somit ohne schuldhaftes Verzögern,
mit Unterschrift und Datumsangabe zu versehen und zurückzusenden. Wie bereits er-
wähnt, ist das pflichtauslösende Ereignis nicht das Datum der Zustellung, sondern der
Zeitpunkt der Kenntnisnahme durch den RA. Dies gilt im Übrigen auch dann, wenn
der Absender die Zustellung anderweitig, z.B. durch Vorliegen eines Faxsendeberichtes
oder den Zustellungsvermerk eines Boten nachweisen kann.

ImFalle einer nicht ordnungsgemäßenZustellung kann derRAdieMitwirkung verweigern.
Er ist aber verpflichtet, dem Absender den Grund der fehlenden Mitwirkung mitzuteilen.

Beachte:

Ein Empfangsbekenntnis ist nur dann wirksam im Sinne von § 174 ZPO erteilt, wenn
es eigenhändig durch den Rechtsanwalt unterzeichnet wurde. Die Unterzeichnung
durch eine Rechtsanwaltsfachangestellte oder einen Rechtsreferendar genügt diesem
Erfordernis nicht.

§ 1 Berufsrecht
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Nach einer Entscheidung desBGHvom26.10.2018,Urteil. vom26.10.2015,GeschäftsZ:
AnwSt (R) 4/15, ist die in § 14 BORA geregelte Mitwirkungspflicht nur gegenüber Ge-
richten und Behörden geregelt. Nach dieser Entscheidung besteht keine berufsrechtliche
Verpflichtung, bei einer Zustellung vonAnwalt zu Anwalt gem. § 195 ZPOmitzuwirken.

Der RA hat zur Erfüllung seiner Mitwirkungspflicht die notwendigen organisatorischen
Voraussetzungen zu erfüllen und ggf. für eine Vertretung Sorge zu tragen.

Eine Vertretung ist zulässig

& durch einen Kanzleisozius,
& bei urlaubs- oder krankheitsbedingter Abwesenheit länger als eine Woche durch den

amtlich bestellten Vertreter (§ 53 BRAO),
& durch einen Zustellungsbevollmächtigten gem. § 30 BRAO, wenn eine Entbindung

zur Pflicht zur Kanzleiführung vorliegt,
& durch den Kanzleiabwickler gemäß § 55 BRAO.

Beachte:

Im Falle einer Mandatsniederlegung bleibt der RA in Anwaltsprozessen solange für
den Empfang zuständig und in der Mitwirkungspflicht des § 14 BORA, bis sich ein
neuer RA für die Partei meldet (BGH, Beschluss vom 25.1.2011, Az. VIII ZR 27/10,
§§ 87 Abs. 1; 172 ZPO).

45In der BRAO (Bundesrechtsanwaltsordnung) ist geregelt, wann der RA für einen Vertre-
ter sorgen muss, wenn er sich von der Kanzlei entfernenwill oder er gehindert ist, sei-
nen Beruf auszuüben.

Die einschlägige Vorschrift ist in § 53 BRAO geregelt.

§ 53 Abs. 1 BRAO

Der RA muss für seine Vertretung sorgen,

1. wenn er länger als eine Woche daran gehindert ist, seinen Beruf auszuüben;
2. wenn er sich länger als eine Woche von der Kanzlei entfernen will.

46Hinweis:

Gemäß § 53 Abs. 4 BRAO kommen als Vertreter des RA ausschließlich in Betracht:

1. Zugelassene RA,
2. andere Personen, die die Befähigung zum Richteramt haben,
3. Referendare, die seit mindestens 12 Monaten im Vorbereitungsdienst beschäftigt

sind.

47Die Bestellung des Vertreters kann

& entweder durch den RA selbst erfolgen, wenn der Vertreter derselben Rechtsanwalts-
kammer angehört wie der vertretene RA

F. Anwaltsvertretung im Krankheitsfall und Urlaubsvertretung § 1
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& oder aber
& durch die zuständige Rechtsanwaltskammer.

Bestellt der RA den Vertreter selbst, so ist die Vertretung der Rechtsanwaltskammer an-
zuzeigen (§ 53 Abs. 6 BRAO).

48 Eine Vertretungsanzeige wegen urlaubsbedingter Abwesenheit könnte wie folgt aus-
sehen:

49

1.7
t

Muster 1.7: Vertretungsanzeige

Rechtsanwaltskammer (Ort)

Anschrift

Vertretungsanzeige gem. § 53 Abs. 2 Satz 1 BRAO

Sehr geehrte Damen und Herren,

sehr geehrte Kollegen und Kolleginnen,

in der Zeit vom 15.5. – 5.6.2008 trete ich meinen Jahresurlaub an.

Während dieser Zeit bestelle ich Frau Rechtsanwältin/Herrn Rechtsanwalt (An-

schrift, PLZ) als allgemeine Vertreter/in.

Mit freundlichen kollegialen Grüßen

Rechtsanwalt/Rechtsanwältin

s

50 Hinweis:

Der RA ist nicht verpflichtet, den Grund der Abwesenheit anzugeben.

Der Rechtsanwaltskammer ist entweder der in § 53 Abs. 1 Nr. 1 oder Nr. 2 BRAO ge-
nannte Tatbestand mitzuteilen.

51 Die Vertretung des RA erfolgt ausschließlich für die anwaltliche Tätigkeit. Gem. § 53
Abs. 7 BRAO stehen dem Vertreter dieselben Befugnisse zu wie dem Vertretenen.

So ist der Vertreter in Prozessen für den Vertreter Prozess-/Verfahrensbevollmächtigter.
Höchstpersönliche Bereiche (z.B. Abschluss eines Mietvertrags über neue Gewerbe-
räume oder die Abgabe einer Einkommensteuererklärung) sind von der Vertretung nicht
erfasst.

Der Vertreter tritt auch nicht in die zwischen dem vertretenen RA und seinen Mandanten
geschlossenen Anwaltsverträge ein. Er ist vielmehr ein Erfüllungsgehilfe und gesetzli-
cher Vertreter des vertretenen RA (§ 287 BGB).

§ 1 Berufsrecht
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Der Vertreter kann neue Mandate annehmen, diese darf er jedoch nicht als eigene be-
handeln.

52Praxistipp:

Um etwaige Missverständnisse oder Nachfragen zu vermeiden, sollte der Vertreter in
Schriftsätzen, die er unterzeichnet, mit dem Zusatz

Rechtsanwalt/Rechtsanwältin …

„als allgemeine/r Vertreter/in“

oder

„als amtliche/r Vertreter/in“ (im Fall der Bestellung durch die Rechtsanwaltskammer)

benannt werden.

53Ist der RA krankheitsbedingt nicht in der Lage, seinen Beruf länger als eine Woche aus-
zuüben, so gilt auch in diesem Fall das oben Gesagte.

54Gerade imHinblick auf die Einlegung und Begründung von Rechtsmittelfristen muss der
RA– auch imFalle vonKrankheit – alles ihmZumutbare tun, damit diese Fristen gewahrt
werden.

Beispiel:

Der RA begibt sich von Freitag bis Sonntag zu einer Familienfeier 600 km entfernt
vom Kanzleisitz. An diesem Wochenende leidet er plötzlich unter starkem Fieber.
Als sein gesundheitlicher Zustand sich nicht verbessert, begibt er sich am Sonntag
in das Krankenhaus, wo er sich die nächsten zwei Tage aufhalten muss. Er informiert
Sie, dass er am Donnerstag in der Kanzlei erscheinen wird. Am Freitag läuft die Frist
zur Einlegung der Berufung ab. Den Auftrag hat der Mandant erteilt. Am Dienstag-
abend verschlechtert sich leider der gesundheitliche Zustand des RA, sodass er nicht
wie geplant am Donnerstag aus dem Krankenhaus entlassen wird. Es ist ungewiss, ob
er am Freitag pünktlich in der Kanzlei erscheinen wird.

Zwar liegt hier zunächst die Zeit, in der RA nicht in der Lage ist, seinen Beruf auszuüben,
unterhalb der in § 53 Abs. 1 genannten Frist – dies ändert jedoch nichts daran, dass die
Berufung spätestens am Freitag eingelegt werden muss.

55Praxistipp:

Treffen Sie für solche unerwarteten Fälle Vorkehrungen im Hinblick auf die Vertre-
tung. Der RA sollte deshalb mit mindestens einem Rechtsanwaltskollegen (oder einer
zur Vertretung berechtigten Person) eine dahin gehende Vereinbarung schließen, dass
dieser für ihn als Vertreter auftritt.

F. Anwaltsvertretung im Krankheitsfall und Urlaubsvertretung § 1
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56 Gem. § 53Abs. 2 Satz 2BRAOkann einVertreter auch vonVornherein für sämtlicheVer-
hinderungsfälle, die es dem RA nicht ermöglichen, seinen Beruf auszuüben, bei der
Rechtsanwaltskammer von demRAbestellt werden.DieseBestellung desRAkann jeder-
zeit widerrufen werden.

Beispiel:

Der RA ist aufgrund seiner Erkrankung nicht in der Lage, am Freitag im Büro zu er-
scheinen. Er bittet Sie, einen befreundeten Kollegen mit Einlegung der Berufung zu
beauftragen. Dieser fertigt die Berufung, unterzeichnet diese in Vertretung für den
RA und Sie faxen die Berufungsschrift fristgerecht an das Rechtsmittelgericht. Die
Frist ist „gerettet“. Da der RA auf unvorhersehbare Zeit nicht in der Lage sein wird,
seinen Beruf auszuüben, muss die erfolgte Bestellung des Vertreters der Rechts-
anwaltskammer angezeigt werden.

57 Sofern der RA nicht in der Lage sein sollte, selbst einenVertreter zu bestellen, können Sie
die zuständige Rechtsanwaltskammer über die Umstände informieren. In diesem Fall
wird die Rechtsanwaltskammer einen amtlichen Vertreter bestellen.

58 Hinsichtlich derVergütung hat der RA an den Vertreter eine angemessene Vergütung zu
zahlen. Dies ergibt sich aus § 53 Abs. 10 BRAO.

59 Praxistipp:

Wegen der Bestimmung der Vergütung des Vertreters können Sie bei der zuständigen
Rechtsanwaltskammer nach der üblichen Vergütung des Vertreters Auskünfte ein-
holen.

§ 1 Berufsrecht
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§ 2 Kanzleiorganisation
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A. Kurzüberblick Kanzleimitarbeiter

Bugarin

1So vielseitig Ihr Beruf ist, so vielseitig sind auch die Berufsbilder der Mitarbeiter einer
Anwaltskanzlei. Folgende Mitarbeiter sind in Anwaltskanzleien vertreten:

1. RA,
2. Angestellte RA/Freie Mitarbeiter,
3. Bürovorsteher/Rechtsfachwirte,
4. Referendare,
5. Rechtsanwaltsfachangestellte/Rechtsanwalts- und Notariatsfachangestellte,
6. Buchhalter,
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Bugarin 23



Pu hing Serv Gm

x 210.00mm

7. Auszubildende zum Rechtsanwaltsfachangestellten/Rechtsanwalts- und Notariats-
fachangestellten,

8. Fremdsprachensekretäre/innen,
9. Systemtechniker,
10. Schreibkräfte.

2 Die Kompetenzen der einzelnen Mitarbeiter sind von Kanzlei zu Kanzlei sehr unter-
schiedlich und können daher nicht pauschal dargestellt werden. Der Hierarchieaufbau
kann von Kanzlei zu Kanzlei verschieden sein.

Dennoch ist es sinnvoll und nützlich, für die Mitarbeiter in der Kanzlei eine konkrete
Kompetenzzuordnung vorzunehmen und ggf. einen sog. „Hierarchiestammbaum“ auf-
zunehmen.

Nachfolgend wird ein möglicher Hierarchieaufbau einer Kanzlei dargestellt.
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B. Richtiges Telefonieren

Brunner-Ovadia

3Eigentlich könnte man meinen, telefonieren kann jeder. Die Telefon-Praxis ist jedoch
allzu häufig sehr ernüchternd. Gerade das Telefon spielt in der Anwaltskanzlei eine be-
deutende Rolle, da der Mandant meist mit einem Telefonat den ersten Kontakt mit der
Kanzlei aufnimmt. Und der erste Eindruck entscheidet häufig, ob einMandat erteilt wird.

I. Annahme des Telefonats

4I.d.R. sollte das Telefonat nach dem zweiten und vor dem fünften Klingeln angenommen
werden.

Mit dem ersten Klingeln wäre man zu schnell am Hörer und würde signalisieren, man
hätte nichts anderes zu tun und würde nur vor dem Telefon sitzen und warten. Außerdem
sollte man sich für denAnrufer auch Zeit nehmen und einmal durchatmen, bevor man ans
Telefon geht.

Lässt man das Telefon hingegen zu lange klingeln, erweckt man den Eindruck, die Kanz-
lei wäre zurzeit nicht besetzt. Es könnte passieren, dass der Anrufer enttäuscht auflegt.

II. Meldung

5Immerwieder hörtman dieMeldung„Anwaltsbüro,Guten Tag“. DieseMeldungmagvor
20 Jahren zeitgemäß gewesen sein, entspricht jedoch nicht mehr dem heutigen Standard.

6Hinweis:

Die Regel lautet: Tagesgruß (z.B. GutenMorgen) – Firmennamen – persönlicher Vor-
und Zuname

7Wichtig ist dabei, immer langsamunddeutlich zu sprechen, insbes.wenn sich der Firmen-
name aus einer freien Buchstabenkombination wie z.B. „itg Rechtsanwälte“ zusammen-
setzt.

Im Rahmen der Corporate Identity (Firmenidentität) sollte die Kennung kanzleiintern
festgelegt sein und von allen Mitarbeitern benutzt werden.

Bei Sozietäten mit mehreren RA sollte sich auf eine möglichst kurze, prägnante Firmen-
kennung geeinigt werden. Nichts ist für den Anrufer, der ein wichtiges Anliegen hat, be-
lastender als eine endlose Meldung am Telefon.

Letztendlich ist dies jedoch eine Entscheidung der Chefs und kann von den KollegInnen
nur durch Vorschläge unterstützt werden.
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